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ZUCHT-, REIT- UND FAHRVEREIN  
BÖSENSELL e.V. 

 
Vereinsregeln und Arbeitsdienste 
 
 
Ein Verein lebt von seinen Mitgliedern und deren Aktivitäten. Mit Ihrer Unterschrift erklären Sie sich 
bereit, unsere Vereinsregeln, unsere Satzung sowie die Betriebsordnung (im Anhang beigefügt) 
anzuerkennen und einzuhalten. 
Für Rückfragen wenden Sie sich bitte an ein Vorstandsmitglied.  
 
 
Pflichtarbeitsstunden:  
 
Alle aktiven Reiter sind verpflichtet, jährliche Arbeitsstunden zu leisten. Diese Stunden können zu 
folgenden Veranstaltungen abgeleistet werden. 
 

 Neujahrsspringen  
 Eröffnung grüne Saison  
 Sommerturnier  
 Vereinsmeisterschaft (Ende grüne Saison) 
 Dorfmeisterschaften (alle 3 Jahre) 

 
Die Anzahl der zu leistenden Stunden entnehmen Sie bitte der nachfolgenden Staffelung:  
 

   4 Stunden  für alle aktiven Reiter im Alter von    4 Jahren – 10 Jahren 
   8 Stunden  für alle aktiven Reiter im Alter von  10 Jahren – 16 Jahren  
 12 Stunden  für alle aktiven Reiter im Alter von  16 Jahren und Älter 

 
 
Arbeitsstunden für Kinder unter 16 Jahren  können/sollten selbstverständlich durch einen 
benannten Vertreter bzw. durch die Erziehungsberechtigten erfolgen!  
 
 
Um die Anzahl der bereits geleisteten Stunden festzuhalten, erhalten Sie eine „Arbeitskarte“ auf der die 
Stunden einzutragen sind und von einem Mitglied des Vorstandes abgezeichnet werden.  
 
Jede nichtgeleistete Pflichtarbeitsstunde wird mit 20 € in Rechnung gestellt. 
Abgabetermin ist der 31.12. eines jeden Jahres!  
 
 
 
Hallenarbeitsdienst:  
 
Der Hallenarbeitsdienst dient zur Instand- und Sauberhaltung unseres Vereins. Den Hallenarbeitsdienst 
leisten alle Mitglieder mit einer „Anlagennutzung“. Die genauen Tätigkeitsbereiche und Pläne können auf 
der Stallgasse eingesehen werden.  
 
 
Der Hallenarbeitsdienst für Kinder unter 16 Jahren  kann/sollte selbstverständlich durch einen 
benannten Vertreter bzw. durch die Erziehungsberechtigten erfolgen!  
 
 
Jeder nichtgeleistete Hallenarbeitsdienst wird mit 10 € in Rechnung gestellt.  
 
 


